
Arbeitsgruppen im Forum Luzern60plus  

1. Die Bildung einer Arbeitsgruppe können alle Mitglieder beantragen. Der Ausschuss kann 

auch entsprechende Impulse von Aussenstehenden aufnehmen oder aus eigener Initiative 

eine Arbeitsgruppe planen. Der Entscheid zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe liegt beim 

Ausschuss.  

2. Über die Bildung einer neuen Arbeitsgruppe wird per Mail, im Mitgliederbrief und / oder an 

einer Mitgliederversammlung informiert. Die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen steht allen 

Mitgliedern offen.  

3. Die Arbeitsgruppen konstituieren sich selbst. Sie bestimmen eine leitende Person, die 

auch Kontaktperson zum Ausschuss ist und mind. einmal jährlich an einer Ausschusssitzung 

teilnimmt. 

4. Ausschuss und neue Arbeitsgruppen stecken gemeinsam Zielsetzung und 

Aufgabenbereich ab. Aufgrund davon erarbeitet die Arbeitsgruppe eine Projektskizze oder 

ein Tätigkeitsprogramm zuhanden des Ausschusses.  

5. Der Auftrag der Arbeitsgruppe wird durch den Ausschuss genehmigt.  

6. Alle Arbeitsgruppen führen Protokoll über ihre Sitzungen. Die Protokolle gehen an die 

Präsidentin / den Präsidenten des Forums. Sie werden nicht auf der Webseite aufgeschaltet.  

7. Die leitende Person der Arbeitsgruppe informiert den Ausschuss über wichtige 

Entwicklungen in ihrem Tätigkeitsfeld.  

8. Die Arbeitsgruppen informieren jeweils an den Mitgliederversammlungen über ihre 

Tätigkeit.  

9. Delegationen: Der Ausschuss entscheidet über Delegationen in andere Organisationen, 

Gremien, Projekt oder an offizielle Anlässe. 

vom Ausschuss verabschiedet am 03.12.2018


